
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung von Rechtsanwälten und
von Angehörigen der wirtschaftsprüfenden sowie wirt-
schafts- und steuerberatenden Berufe*) WT 2/00

A. Der Versicherungsschutz (§§ 1 - 4)

§ 1 Gegenstand der Versicherung 

I.1. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer
Versicherungsschutz (Deckung) für den Fall, daß er wegen
eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit - von ihm
selbst oder einer Person, für die er einzutreten hat - be-
gangenen Verstoßes von einem anderen

auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts

für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird.

2. Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder
Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder
Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sach-
schäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder Ab-
handenkommen von Sachen) sind, noch sich aus solchen -
von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die
er einzutreten hat, verursachten - Schäden herleiten. Als
Sachen gelten auch Geld und geldwerte Zeichen.

II. Es sind jedoch - zu b) mit der in § 3 II 2 und 3 vorgese-
henen beschränkten Beteiligung des Versicherers - in die
Versicherung einbezogen Ansprüche wegen Sachschäden

a) an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Be-
tracht kommenden Schriftstücken,

b) an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der
versicherten Betätigung des Versicherungsnehmers bil-
den, sofern es sich nicht um Sachschäden aus Anlaß der
Ausübung technischer Berufstätigkeit oder der Verwal-
tung von Grundstücken handelt.

Das gilt nicht für Ansprüche wegen Sachschäden, die ent-
stehen durch Abhandenkommen von Geld, geldwerten
Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren und in blanko in-
dossierten Orderpapieren; das Abhandenkommen von
Wechseln fällt nicht unter diese Bestimmung.

III. Nimmt eine juristische Person für sich selbst Versiche-
rung, besteht Versicherungsschutz für die ihren Organen
und Angestellten zur Last fallenden Verstöße. In der Person
des Verstoßenden gegebene Umstände, die den Versiche-
rungsschutz beeinflußen, werden der Versicherungs-
nehmerin zugerechnet; das gilt nicht, wenn Angestellte
(nicht Organe) der Versicherungsnehmerin oder sonstige
Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Berufstätigkeit
bedient, in Erfüllung dieser Tätigkeit von Gesetz, Vorschrift,
Anweisung oder Bedingung des Auftraggebers wissentlich
abgewichen sind oder sonst ihre Pflichten wissentlich ver-
letzt haben.

IV. Mitversichert sind Praxisverwalter, amtlich bestellte
oder sonst zugelassene Vertreter für ihre Vertretungstä-
tigkeit, solange der Versicherungsnehmer an der Aus-
übung seines Berufes gehindert ist. Diese Mitversicherung
besteht in dem Umfange nicht, in dem der Praxisverwalter
oder Vertreter durch eine eigene Versicherung Deckung
erhält.

§ 2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung

I. Die Vorwärtsversicherung umfaßt die Folgen aller vom
Beginn des Versicherungsschutzes an (§ 3) bis zum Ablauf
des Vertrages vorkommenden Verstöße.

II. Die Rückwärtsversicherung bietet Deckung gegen in der
Vergangenheit vorgekommene Verstöße, welche dem Ver-
sicherungsnehmer oder versicherten Personen bis zum
Abschluß der Rückwärtsversicherung nicht bekannt ge-
worden sind. Bei Antragstellung ist die zu versichernde
Zeit nach Anfang- und Endpunkt zu bezeichnen. Ein Verstoß
gilt als bekannt, wenn ein Vorkommnis vom Versiche-
rungsnehmer oder von mitversicherten Personen als -
wenn auch nur möglicherweise - objektiv fehlsam erkannt
oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet
worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder er-
hoben noch angedroht noch befürchtet worden sind.

III. Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung ver-
ursacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag began-
gen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte
vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Scha-
dens abzuwenden.

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes

I.1. Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer
anderen Vereinbarung mit der Einlösung des Versiche-
rungsscheines durch Zahlung der Prämie, der im Antrag
angegebenen Kosten und etwaiger öffentlicher Abgaben.

2. Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig
bezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht be-
wirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als
Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb
von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich gel-
tend gemacht wird.

3. Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falles noch nicht bezahlt, ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

4. Wird die erste Prämie erst nach dem als Beginn der
Versicherung festgesetzten Zeitpunkt eingefordert, als-
dann aber ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versiche-
rungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.

II.1. Der Versicherungsschutz umfaßt die Befriedigung be-
gründeter und die Abwehr unbegründeter Schadenersatz-
ansprüche.

2. Die Versicherungssumme - bei den Sachschäden im
Sinne des § 1 II b) jedoch nur ein Viertel - stellt den
Höchstbetrag der dem Versicherer - abgesehen vom Ko-
stenpunkte (siehe Ziffer 7) - in jedem einzelnen Schaden-
falle obliegenden Leistung dar, und zwar mit der Maßgabe,
daß nur eine einmalige Leistung der Versicherungssumme
infrage kommt,

a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Per-
sonen, auf welche sich der Versicherungsschutz erstreckt,

*) genehmigt durch das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen.
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b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen stammenden
einheitlichen Schadens,

c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt
mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle
beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitlicher Ver-
stoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitein-
ander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen.

3. Von der Summe, die vom Versicherungsnehmer auf-
grund richterlichen Urteils oder eines vom Versicherer ge-
nehmigten Anerkenntnisses oder Vergleichs zu bezahlen
ist (Haftpflichtsumme), ersetzt der Versicherer

von den ersten 10.000 DM 90  %,
vom Mehrbetrag bis 100.000 DM 97,5%,
vom Mehrbetrag 99 %.

Bei den in § 1 zu II b) erwähnten Sachschäden übernimmt
der Versicherer 75 % der Haftpflichtsumme, höchstens die
für diese Schäden vorgesehene Höchstversicherungssum-
me (vgl. § 3 II 2).

Der von dem Versicherungsnehmer selbst zu tragende
Schaden beträgt in jedem Falle mindestens 100 DM (Min-
destselbstbehalt).

4. Der Haftpflichtanspruch ist in Ansehung eines solchen
Betrages nicht gedeckt, der gleichkommt der Höhe der ei-
genen Gebühren des Versicherungsnehmers in derjenigen
Angelegenheit, bei deren Behandlung der Verstoß erfolgt
ist. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Gebühren
von dem Haftpflichtanspruch ergriffen werden oder nicht.
Auch im letzten Falle sind sie im Verhältnisse zum Versi-
cherer vorweg an der Haftpflichtsumme zu kürzen.

Bei Prozessen gilt jede Instanz als besondere Angele-
genheit. Bei Vermögensverwaltungen, Vormundschaften
oder sonstigen Angelegenheiten, die sich als Gesamtheit
von Einzelangelegenheiten darstellen, tritt, wenn nicht der
Verstoß den Verlust des ganzen Vermögens zur Folge hat,
nur eine im Verhältnis zum Vermögensverlust stehende
oder sonst den Umständen oder der Billigkeit entspre-
chende Kürzung der anzurechnenden Gebühren ein.

Diese Bestimmung findet mit der Maßgabe Anwendung,
daß die erhaltenen Gebühren nur bis zu 10 % der Haft-
pflichtsumme angerechnet werden. Ein Anspruch auf
Rückforderung von Gebühren fällt nicht unter den Versi-
cherungsschutz.

5. Die Selbstbeteiligung (Ziffer 3) und die angerechneten
Gebühren (Ziffer 4) dürfen zusammen den Betrag von 5.000
DM nicht übersteigen.

6. An der Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur
Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haft-
pflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer
in demselben Umfange wie an der Ersatzleistung.

7. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer an-
hängig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch
betreffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen eines
solchen Anspruchs mit Zustimmung des Versicherers vom
Versicherungsnehmer betriebenen negativen Feststel-
lungsklage oder Nebenintervention gehen voll zu Lasten
des Versicherers. Es gilt dabei aber folgendes:

a) Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungs-
summe, trägt der Versicherer die Gebühren und Pausch-
sätze nur nach der der Versicherungssumme entspre-
chenden Wertklasse. Bei den nicht nur durch Pauschsätze

abzugeltenden Auslagen tritt eine verhältnismäßige Ver-
teilung auf Versicherer und Versicherungsnehmer ein.

b) Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag des
Mindestselbstbehalts, treffen den Versicherer keine Ko-
sten.

c) Sofern ein Versicherungnehmer sich selbst vertritt oder
durch einen Sozius oder Mitarbeiter vertreten läßt, wer-
den eigene Gebühren nicht erstattet.

8. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung
oder Vergleich an dem Widerstand des Versicherungs-
nehmers scheitert, oder falls der Versicherer seinen ver-
tragsmäßigen Anteil zur Befriedigung des Geschädigten
zur Verfügung stellt, hat der Versicherer für den von der
Weigerung bzw. der Verfügungstellung an entstehenden
Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten ihm ge-
genüber nicht aufzukommen.

§ 4 Ausschlüsse

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflicht-
ansprüche:

1.a) welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht
werden; dies gilt auch im Falle eines inländischen Voll-
streckungsurteils (§ 722 ZPO);

b) aus der Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen
Rechts;

2. soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;

3. aus der Überschreitung von Voranschlägen und Kre-
diten;

4. aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung
oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen
wirtschaftlichen Geschäften; dies gilt nicht, wenn und so-
weit der Schaden auf einer fehlerhaften steuerlichen Be-
ratung beruht. Eine Empfehlung ist nicht die Erteilung einer
Auskunft oder die gutachtliche Äußerung über einen wirt-
schaftlichen Sachverhalt;

5. wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kas-
senführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt, durch Ver-
untreuung des Personals des Versicherten entstehen;

6. wegen Schadenverursachung durch wissentliches Ab-
weichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedin-
gung des Auftraggebers oder durch sonstige wissentliche
Pflichtverletzung. Der Versicherungsnehmer behält, wenn
dieser Ausschlußgrund nicht in seiner Person vorliegt -
unbeschadet der Bestimmungen des § 7 IV 2 - den An-
spruch auf Versicherungsschutz;

7. von Sozien und Angehörigen des Versicherungsnehmers
sowie von Personen, welche mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft leben. Das gilt nicht für Ansprüche eines Mün-
dels gegen seinen Vormund.

Als Angehörige gelten:

a) der Ehegatte des Versicherungsnehmers;

b) wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie
verwandt oder verschwägert oder im zweiten Grad der
Seitenlinie verwandt ist. Hierauf kann sich der Versiche-
rer jedoch nicht berufen, wenn die vom Versicherungs-
nehmer übernommenen Aufgaben in einem schriftlichen
Auftrag festgelegt sind und es sich nicht um Ansprüche
aus prüfender Tätigkeit handelt;
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8. von juristischen Personen, wenn die Majorität der Anteile
und von sonstigen Gesellschaften, wenn ein Anteil dem
Versicherungsnehmer oder Versicherten oder einem Sozi-
us oder Angehörigen des Versicherungsnehmers oder
Versicherten gehört; das gilt nicht für Ansprüche von
Kommanditgesellschaften, wenn ein Kommanditanteil ei-
nem Angehörigen gehört;

9. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter,
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied privater Unterneh-
mungen, Vereine, Verbände oder als Syndikus.

B. Der Versicherungsfall (§§ 5 und 6)

§ 5

I. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Ver-
stoß, der Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer zur Folge haben könnte.

II.1. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (vgl. § 11)
unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich
anzuzeigen.

2. Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein
Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, hat der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige
zu erstatten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst
bereits angezeigt hat.

3. Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem
Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur Anzeige in-
nerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs
verpflichtet.

4. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch ge-
richtlich geltend gemacht, Prozeßkostenhilfe beantragt
oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er au-
ßerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das gleiche gilt
im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder
eines Beweissicherungsverfahrens.

5. Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen
gewahrt. Für die Erben des Versicherungsnehmers tritt an
Stelle der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem Monat.

III.1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Be-
achtung der Weisungen des Versicherers nach Möglichkeit
für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen
und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalles
dient, sofern ihm dabei nichts Unbilliges zugemutet wird.
Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie
bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-
zen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße Schaden-
berichte zu erstatten, alle Tatumstände, welche auf den
Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach An-
sicht des Versicherers für die Beurteilung des Schaden-
falles erheblichen Schriftstücke einzusenden.

2. Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers einen Haftpflicht-
anspruch ganz oder zum Teil anzuerkennen oder zu ver-
gleichen oder zu befriedigen.

3. Den aus Anlaß eines Schadenfalles erforderlichen
Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich
zu führen.

4. Kommt es zum Prozeß über den Haftpflichtanspruch, hat
der Versicherungsnehmer die Prozeßführung dem Versi-
cherer zu überlassen, dem von dem Versicherer bestellten
oder bezeichneten Anwalt Vollmacht zu erteilen und alle
von diesem oder dem Versicherer für nötig erachteten

Aufklärungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Ver-
fügungen von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat
er, ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, frist-
gemäß Widerspruch zu erheben und die erforderlichen
Rechtsbehelfe zu ergreifen.

5. Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beile-
gung oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig er-
scheinden Erklärungen im Namen des Versicherungs-
nehmers abzugeben.

IV. Steht die Ersatzleistung des Versicherers fest, sind die
fälligen Beträge spätestens innerhalb einer Woche, die
Renten an den Fälligkeitsterminen zu bezahlen. Der Versi-
cherer kann jedoch verlangen, daß der Versicherungs-
nehmer seinen Schadenanteil an eine vom Versicherer
bestimmte Stelle abführt und die Quittung darüber dem
Versicherer einsendet. Die einwöchige Frist läuft in diesem
Fall vom Eingang der Quittung.

§ 6 Rechtsverlust

Wird eine Obliegenheit verletzt, die nach § 5 dem Versi-
cherer gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der
Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Ver-
letzung Einfluß weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Handelt
es sich hierbei um die Verletzung von Obliegenheiten
zwecks Abwendung oder Minderung des Schadens, bleibt
der Versicherer bei grobfahrlässiger Verletzung zur Leis-
tung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens
auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht ge-
ringer gewesen wäre.

C. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7 - 12)

§ 7 Versicherung für Fremde Rechnung, Abtretung des
Versicherungsanspruchs, Rückgriffsansprüche

I.1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer
selbst - mitversicherte Personen - erstreckt, finden alle in
dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungs-
nehmers getroffenen Bestimmungen auch auf diese Per-
sonen sinngemäße Anwendung. Der Versicherungsnehmer
bleibt neben dem Versicherten für die Erfüllung der Oblie-
genheiten verantwortlich.

2. Mitversicherte Personen können ihre Versicherungsan-
sprüche selbständig geltend machen. Dasselbe gilt für So-
zien, die im Versicherungsschein oder in einem Nachtrag
zum Versicherungsschein namentlich genannt sind.

II. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst sowie sei-
ner Angehörigen gegen den Versicherten sind, soweit
nichts anderes vereinbart ist, von der Versicherung aus-
geschlossen.

III. Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgül-
tigen Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung des
Versicherers nicht abgetreten oder verpfändet werden.

IV.1. Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers ge-
gen Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf
Rückgabe hinterlegter und auf Rückerstattung bezahlter
Beträge sowie auf Abtretung gemäß § 255 BGB gehen in
Höhe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne
weiteres auf diesen über. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht wer-
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den. Der Versicherer kann die Ausstellung einer den For-
derungsübergang nachweisenden Urkunde verlangen.

2. Rückgriff gegen anderweitig nicht versicherte Ange-
stellte des Versicherungsnehmers wird nur genommen,
wenn der Angestellte seine Pflichten wissentlich verletzt
hat.

3. Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch ge-
mäß Ziffer 1 oder ein zu dessen Sicherung dienendes Recht
verzichtet, bleibt der Versicherer nur insoweit verpflichtet,
als der Versicherungsnehmer beweist, daß die Verfolgung
des Anspruchs ergebnislos geblieben wäre.

§ 8 Prämienzahlung, Prämienregulierung, Prämienrücker-
stattung

I. Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3 I) zahl-
baren regelmäßigen Folgeprämien sind an den im Versi-
cherungsschein festgesetzten Zahlungsterminen und son-
stige Prämien bei Bekanntgabe an den Versicherungs-
nehmer zuzüglich etwaiger öffentlicher Abgaben und einer
Hebegebühr (Kosten) in dem jeweiligen Betrag, der der
Aufsichtsbehörde durch geschäftsplanmäßige Erklärung
des Versicherers bekanntgegeben ist, zu entrichten. Un-
terbleibt die Zahlung, ist der Versicherungsnehmer auf
seine Kosten unter Hinweis auf die Folgen fortlaufenden
Verzugs durch einen an seine letztbekannte Adresse ge-
richteten eingeschriebenen Brief zur Zahlung innerhalb ei-
ner Frist von zwei Wochen aufzufordern. Tritt der Verstoß
nach dem Ablauf dieser Frist ein und ist der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der
Prämie oder der Kosten im Verzug, ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei. Nach dem Ablauf der
Frist ist der Versicherer, wenn der Versicherungsnehmer
mit der Zahlung im Verzug ist, berechtigt das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu
kündigen oder, solange noch nicht sechs Monate seit Ab-
lauf der zweiwöchigen Frist verstrichen sind, die rückstän-
dige Prämie nebst Kosten gerichtlich einzuziehen. Bei
Teilzahlung der Jahresprämie werden die noch ausste-
henden Raten der Jahresprämie sofort fällig, wenn der
Versicherungsnehmer mit Zahlung einer Rate in Verzug
gerät.

II.1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt
einer Aufforderung des Versicherers, welche auch durch
einen der Prämienrechnung beigefügten Hinweis erfolgen
kann, Mitteilung darüber zu machen, ob und welche Ände-
rungen in dem versicherten Risiko gegenüber den zum
Zwecke der Prämienbemessung gemachten Angaben ein-
getreten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach
Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Verlangen des
Versicherers sind die Angaben durch die Geschäftsbücher
oder sonstige Belege nachzuweisen. Unterlassungen oder
unrichtige Angaben zum Nachteile des Versicherers be-
rechtigen diesen, unbeschadet weitergehender Rechte
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgesetzten
Prämienunterschieds vom Versicherungsnehmer zu erhe-
ben, sofern dieser nicht beweist, daß die Unterlassungen
oder unrichtigen Angaben nicht auf einem von ihm zu ver-
tretenden Verschulden beruhen.

2. Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger Fest-
stellungen wird die Prämie entsprechend dem Zeitpunkt
der Veränderung richtiggestellt, jedoch darf sie nicht ge-
ringer werden als die in dem zur Zeit des Versicherungs-
abschlusses gültigen Tarif des Versicherers festgesetzte
Mindestprämie. Beim Fortfall eines Risikos wird die etwa-
ige Minderprämie vom Eingang der Anzeige ab berechnet.

3. Unterläßt es der Versicherungsnehmer, die obige An-
zeige rechtzeitig zu erstatten, kann der Versicherer für die
Zeit, für welche die Angaben zu machen waren, anstelle

der Prämienregulierung (Ziffer 1) als nachzuzahlende Prä-
mie einen Betrag in Höhe der für diese Zeit bereits be-
zahlten Prämie verlangen. Werden die Angaben nachträg-
lich, aber noch innerhalb zweier Monate nach Empfang der
Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, ist der Versiche-
rer verpflichtet, den etwa zuviel bezahlten Betrag der Prä-
mie zurückzuerstatten.

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versi-
cherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre
Anwendung.

III.1. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der
Vertragszeit oder wird es nach Beginn der Versicherung
rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig,
so gebührt dem Versicherer Prämie oder Geschäftsgebühr
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. §§ 40
und 68 VVG).

2. Endet das Versicherungsverhältnis infolge Kündigung im
Schadenfalle (§ 9 Ziff. II 1), so gebührt dem Versicherer der
Teil der Prämie, welcher der abgelaufenen Versicherungs-
zeit entspricht.

IV. War die Prämie auf mehrere Jahre vorausbezahlt, ist
der Berechnung des dem Versicherer zustehenden Betra-
ges die Prämie zugrunde zu legen, die bei Vorauszahlung
auf die Zeit, für welche dem Versicherer nach III. die Prämie
gebührt, zu zahlen gewesen wäre.

§ 9 Vertragsdauer. Kündigung

I. Der Vertrag ist zunächst für die im Versicherungsschein
festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese mindestens
ein Jahr, bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kün-
digung eine Verlängerung des Vertrages jeweils um ein
Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, wenn sie spätes-
tens drei Monate vor dem jeweiligen Ablaufe des Vertrages
schriftlich erklärt wird; sie soll durch eingeschriebenen
Brief erfolgen.

II.1. Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines
Versicherungsfalles gekündigt werden, wenn eine Zahlung
auf Grund eines Versicherungsfalles geleistet oder der
Haftpflichtanspruch rechtshängig geworden ist oder der
Versicherungsnehmer mit einem von ihm geltend ge-
machten Versicherungsanspruch rechtskräftig abgewiesen
ist. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem
Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann mit
sofortiger Wirkung oder zum Schluß der laufenden Versi-
cherungsperiode kündigen.

2. Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht späte-
stens einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der
Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder
Vergleich beigelegt oder das Urteil rechtskräftig geworden
ist, ausgeübt wird.

III. Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig erklärt, wenn sie
dem Vertragspartner innerhalb der jeweils vorgeschrie-
benen Frist zugegangen ist.

§ 10 Klagefrist

Hat der Versicherer den Versicherungsschutz abgelehnt,
ist der bestrittene Versicherungsanspruch bei Meidung des
Verlustes durch Erhebung der Klage binnen einer Frist von
sechs Monaten geltend zu machen. Die Frist beginnt mit
dem Tage, an dem der Anspruchsberechtigte durch einge-
schriebenen Brief unter Hinweis auf die Rechtsfolgen der
Fristversäumung davon in Kenntnis gesetzt worden ist, in-
wieweit sein Anspruch auf Versicherungsschutz bestritten
wird.
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§ 11 Anzeigen und Willenserklärungen

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-
rungen sind schriftlich abzugeben und sollen an die
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. Die Vertre-
ter sind zu deren Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

§ 12 Sozien

I.1. Als Sozien gelten Berufsangehörige, die ihren Beruf
nach außen hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht
darauf, ob sie durch Gesellschaftsvertrag oder einen an-
deren Vertrag verbunden sind.

2. Wer als Mitglied einer Sozietät außerhalb der Sozietät
tätig wird, gilt insoweit nicht als Sozius.

II. Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius gilt als
Versicherungsfall aller Sozien. Der Versicherer tritt für
diese zusammen mit einer einheitlichen Durchschnittslei-
stung ein. Dieser Durchschnittsversicherungsschutz be-
steht (nach Maßgabe des
§ 7 I 1) auch zugunsten eines Sozius, der Nichtversiche-
rungsnehmer ist.

III. Ein Ausschlußgrund nach § 4, der in der Person eines
Sozius vorliegt, geht zu Lasten aller Sozien.

IV. Für die zu II erwähnte Durchschnittsleistung gilt fol-
gendes:

a) Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise
zu berechnen, daß zunächst bei jedem einzelnen Sozius
festgestellt wird, wieviel er vom Versicherer erhalten
hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein, allein einzutreten
hätte (fiktive Leistung), und sodann die Summe dieser
fiktiven Leistungen durch die Zahl aller Sozien geteilt
wird.

b) Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in § 3 II 7
in sinngemäßer Verbindung mit den vorstehenden Be-
stimmungen anzuwenden.
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